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Satzung 

über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen 

in der Gemeinde Büchen 

 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 28.02.2003 (GVOBl. S.-H. S. 57), zuletzt geändert durch Art. 

1 des Gesetzes vom 22.02.2013 (GVOBl. S.-H. S. 72) und der §§ 132 und 133 Abs. 

3 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 

11.06.2013 (BGBl. I S. 1548), in der jeweils geltenden Fassung wird durch die Ge-

meindevertretung Büchen am 01.07.2014 folgende Satzung beschlossen: 

 

 

§ 1 

Erhebung von Erschließungsbeiträgen 

 

Zur Deckung ihres anderweitig nicht gedeckten Aufwandes für beitragsfähige Er-

schließungsanlagen erhebt die Gemeinde Büchen Erschließungsbeiträge nach den 

Vorschriften des Baugesetzbuches sowie nach Maßgabe dieser Satzung. 

 

 

§ 2 

Arten der Erschließungsanlagen 

 

Beitragsfähige Erschließungsanlagen sind 

 

1. die öffentlichen zum Anbau bestimmten Straßen, Wege und Plätze; 

2. die öffentlichen aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen mit Kraftfahrzeugen 

nicht befahrbaren Verkehrsanlagen innerhalb der Baugebiete (z. B. Fußwege, 

Wohnwege); 

3. die Sammelstraßen innerhalb der Baugebiete; Sammelstraßen sind öffentliche 

Straßen, Wege und Plätze, die selbst nicht zum Anbau bestimmt, aber zur Er-

schließung der Baugebiete notwendig sind; 

4. die Parkflächen und Grünanlagen mit Ausnahme von Kinderspielplätzen, soweit 

sie Bestandteil der in den Nummern 1 bis 3 genannten Verkehrsanlagen oder 

nach städtebaulichen Grundsätzen innerhalb der Baugebiete zu deren Erschlie-

ßung notwendig sind; 

5. die Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen schädliche Umwelteinwirkungen 

im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, auch wenn sie nicht Bestandteil 

der Erschließungsanlagen sind. 
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§ 3 

Umfang der Erschließungsanlagen 

 

(1) 

 

Beitragsfähig ist der Erschließungsaufwand: 

 

1. für die öffentlichen, zum Anbau bestimmten Straßen, Wege und Plätze (Anlagen 

nach § 127 Abs. 2 Nr. 1 BauGB), 

 

1.1 in Dorfgebieten, reinen Wohngebieten, allgemeinen und besonderen Wohn-

gebieten und Mischgebieten 

 

1.1.1 bei beidseitiger Anbaubarkeit bis zu einer Breite von 12,00 m, 

1.1.2 bei einseitiger Anbaubarkeit bis zu einer Breite von 9,00 m, 

 

1.2 in Kerngebieten, Gewerbegebieten, Industriegebieten und Sondergebieten 

soweit unter Ziffer 

 

1.2.1 bei beidseitiger Anbaubarkeit bis zu einer Breite von 18,00 m, 

1.2.2 bei einseitiger Anbaubarkeit bis zu einer Breite von 13,00 m. 

 

2. für die öffentlichen, aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen mit Kraftfahrzeu-

gen nicht befahrbaren Verkehrsanlagen innerhalb der Baugebiete (z. B. Fuß-

wege, Wohnwege), Anlagen nach § 127 Abs. 2 Nr. 2 BauGB, bis zu einer Breite 

von 5,00 m, 

 

3. für die nicht zum Anbau bestimmten zur Erschließung der Baugebiete notwendi-

gen Sammelstraßen innerhalb der Baugebiete (Anlagen nach § 127 Abs. 2 Nr. 3 

BauGB) bis zu einer Breite von 21,00 m, 

 

4. für Parkflächen und Grünanlagen mit Ausnahme von Kinderspielplätzen, soweit 

sie Bestandteil der in Ziff. 1 und Ziff. 3 genannten Verkehrsanlagen sind (§ 127 

Abs. 2 Nr. 4 BauGB) bis zu einer Breite von 5 m; bei Verkehrsanlagen nach Ziff. 

2 bis zu einer Breite von 2 m, 

 

5. für Parkflächen und Grünanlagen mit Ausnahme von Kinderspielplätzen, soweit 

sie nicht Bestandteil der in Ziff. 1 bis Ziff. 3 genannten Verkehrsanlagen sind, bis 

zu 20 % der Summe der Grundstücksflächen der durch sie erschlossenen 

Grundstücke. 

 

 (2) Ergeben sich aus der Nutzung der Grundstücke im Sinne von Absatz 1 unter-

schiedliche Breiten, so ist der Aufwand für die größte Breite beitragsfähig. 
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(3) Die nach Absatz 1 genannten Breiten umfassen nicht die zu den Erschließungs-

anlagen gehörenden und zu ihrer Herstellung notwendigen Böschungen und 

Stützmauern. 

 

(4) Endet eine Straße mit einem Wendehammer, so vergrößern sich die in Absatz 1 

bestimmten Breiten für den Bereich des Wendehammers um 50 v. H. mindestens 

aber um 8 m. Das gleiche gilt für Einmündungsbereiche in andere und Kreuzun-

gen mit anderen Straßen. 

 

 

§ 4 

Umfang des Erschließungsaufwandes 

 

(1) Zum beitragsfähigen Erschließungsaufwand gehören die Kosten für 

 

1. den Erwerb (einschließlich aufstehender Bauten und Erwerbsnebenkosten) 

der Flächen für Erschließungsanlagen; dazu gehört auch der Wert der von 

der Gemeinde hierfür aus ihrem Vermögen bereitgestellten Flächen im Zeit-

punkt der Bereitstellung der Flächen für Erschließungsanlagen, 

2. die Freilegung, 

3. die erstmalige Herstellung des Straßen-, Wege- oder Platzkörpers ein-

schließlich des Unterbaus, der Befestigung der Oberfläche sowie notwendi-

ger Erhöhungen oder Vertiefungen, 

4. die Herstellung 

4.1 der Rinnen und Randsteine, 

4.2 der Radwege auch mit Schutzstreifen, 

4.3 der Gehwege, 

4.4 der gemeinsamen (kombinierten) Geh- und Radwege auch mit Schutz-

streifen, 

4.5 der Beleuchtungseinrichtungen, 

4.6 der Entwässerungseinrichtungen der Erschließungsanlagen, 

4.7 der Böschungen, Schutz- und Stützmauern, 

5. den Anschluss an andere Erschließungsanlagen, 

6. die Übernahme von Anlagen als gemeindliche Anlagen, 

7. die Herstellung der Parkflächen, 

8. die Herstellung der Grünanlagen, 

9. die Herstellung der Anlagen zum Schutze von Baugebieten gegen schädliche 

Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, 

10. die Fremdfinanzierung, 

11. die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wegen Eingriffs beitragsfähiger Maß-

nahmen in Natur und Landschaft, 

12. die Beauftragung Dritter mit der Planung und Bauleitung. 
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§ 5 

Art der Ermittlung des beitragsfähigen Erschließungsaufwands 

 

(1) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird nach den tatsächlich entstande-

nen Kosten ermittelt. 

 

(2) Er kann für die einzelne Erschließungsanlage oder für bestimmte Abschnitte ei-

ner Erschließungsanlage ermittelt werden. Für mehrere Erschließungsanlagen, 

die zur Erschließung von Grundstücken eine Einheit bilden (Erschließungsein-

heit), kann der Erschließungsaufwand insgesamt ermittelt werden. 

 

§ 6 

Anteil am beitragsfähigen Erschließungsaufwand 

 

Von dem ermittelten beitragsfähigen Erschließungsaufwand trägt die Gemeinde 

10 v. H.. 

 

 

§ 7 

Abrechnungsgebiet 

 

Die von einer Erschließungsanlage erschlossenen Grundstücke bilden das Abrech-

nungsgebiet. Wird ein Abschnitt einer Erschließungsanlage oder eine Erschließungs-

einheit abgerechnet, bilden die vom Abschnitt oder der Erschließungseinheit er-

schlossenen Grundstücke das Abrechnungsgebiet. 

 

 

§ 8 

Verteilung des umlagefähigen Erschließungsaufwands 

 

(1) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird nach Abzug des Anteils der Ge-

meinde (§ 6) auf die Grundstücke des Abrechnungsgebietes (§ 7) unter Berück-

sichtigung der nachfolgenden Absätze nach dem Verhältnis verteilt, in dem die 

Grundstücksflächen zueinander stehen. Dabei wird die unterschiedliche Nutzung 

der Grundstücke nach Art und Maß berücksichtigt. 

 

(2) Als Grundstücksfläche gilt 

 

1. bei Grundstücken, die insgesamt im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes 

(§ 30 Baugesetzbuch – BauGB), einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB, in-

nerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) oder teil-

weise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und teilweise innerhalb ei-

nes im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) liegen, die Ge-

samtfläche des Grundstückes, 
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2. bei Grundstücken, die teilweise im Bereich eines Bebauungsplanes oder einer 

Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB und im Übrigen im Außenbereich liegen, die 

Teilfläche im Bereich des Bebauungsplanes oder der Satzung nach § 34 Abs. 

4 BauGB, 

3. bei Grundstücken, die nicht unter Nr. 5 fallen, für die kein Bebauungsplan und 

keine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB besteht und die teilweise innerhalb 

eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) und im Übrigen 

im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks, 

höchstens jedoch die Fläche, 

 

3.1 wenn das Grundstück an die Erschließungsanlage angrenzt zwischen 

der Erschließungsanlage und einer Linie, die in einem gleichmäßigen 

Abstand von 50 m dazu verläuft, 

3.2 wenn das Grundstück nicht an die Erschließungsanlage angrenzt oder 

lediglich durch einen zum Grundstück gehörenden Weg mit ihr verbun-

den ist, die Fläche der der Erschließungsanlage zugewandten Grund-

stücksseite und einer Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand von 50 

m dazu verläuft; 

4. bei Grundstücken, die über die sich nach Nr. 2 und 3 ergebenen Grenzen hin-

aus bebaut oder gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der Erschlie-

ßungsanlage und der ihr zugewandten Seite und einer Linie, die im gleichmä-

ßigen Abstand verläuft, der der übergreifenden Bebauung oder der gewerbli-

chen Nutzung entspricht, 

5. bei Grundstücken, die nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleich-

barer Weise (z. B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder, Dauerklein-

gärten) nutzbar sind oder innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortstei-

les so genutzt werden, die Gesamtfläche des Grundstückes. 

 

(3) Entsprechend der Ausnutzbarkeit wird die Grundstücksfläche mit einem Nut-

zungsfaktor vervielfacht, der im Einzelnen beträgt: 

 

1. bei Bebaubarkeit mit einem Vollgeschoß, gewerblich nutzbaren Grundstü 

cken, auf denen keine Bebauung zulässig ist oder Grundstücken, 

auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen 1,00 

2. bei Bebaubarkeit mit zwei Vollgeschossen 1,25 

3. bei Bebaubarkeit mit drei Vollgeschossen 1,50 

4. bei Bebaubarkeit mit mehr als drei Vollgeschossen erhöht sich der 

Nutzungsfaktor nach Nr. 3 um jeweils 0,25 

5. bei Grundstücken, die nur in einer der baulichen oder gewerblichen 

Nutzung vergleichbaren Weise nutzbar sind oder innerhalb eines im 

Zusammenhang bebauten Ortsteiles so genutzt werden (z. B. Fried- 

höfe, Sportplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) 0,50 
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(4) Als Vollgeschosse gelten alle Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschrif-

ten Vollgeschosse sind. Ist die Geschosszahl wegen der Besonderheiten des 

Bauwerks nicht feststellbar, werden bei gewerblich oder industriell genutzten 

Grundstücken je volle 3,50 m und bei allen in anderer Weise baulich genutzten 

Grundstücken je volle 2,30 m Höhe des Bauwerks (bis Traufhöhe) als ein Vollge-

schoss gerechnet. 

 

(5) Als Zahl der Vollgeschosse gilt die im Bebauungsplan festgesetzte höchst zuläs-

sige Zahl der Vollgeschosse. Ist im Einzelfall eine größere Geschosszahl zuge-

lassen oder vorhanden und geduldet, so ist diese zugrunde zu legen. Setzt der 

Bebauungsplan an Stelle einer Vollgeschosszahl eine Baumassenzahl oder nur 

die Höhe der baulichen Anlage fest, gilt als Vollgeschoss die Baumassenzahl 

bzw. die höchste Gebäudehöhe geteilt durch 3,5 auf ganze Zahlen abgerundet. 

 

(6) In unbeplanten Gebieten und Gebieten, für die ein Bebauungsplan weder die 

Zahl der Vollgeschosse, noch eine Baumassenzahl oder die Gebäudehöhe fest-

setzt, ist 

 

a) bei bebauten Grundstücken die Höchstzahl der tatsächlich vorhandenen, 

b) bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken, die Höchstzahl der auf den 

Grundstücken in der näheren Umgebung (§ 34 BauGB) überwiegend vor-

handenen Vollgeschosse 

maßgebend. 

(7) Sind in einem Abrechnungsgebiet (§7), das durch Erschließungsanlagen im 

Sinne von § 127 Abs. 2 Nr. 1 BauGB (Anbaustraßen) oder § 127 Abs. 2 Nr. 3 

BauGB (Sammelstraßen) erschlossen wird, außer gewerblich genutzten Grund-

stücken und/oder Grundstücken, die in einem durch Bebauungsplan festgesetz-

ten oder nach § 34 BauGB zu beurteilenden Kern-, Gewerbe-, Industrie- oder 

Sondergebiet gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO liegen, auch andere beitragspflichtige 

Grundstücke vorhanden, erhöhen sich die in Abs. 3 Nr. 1 bis 5 genannten Nut-

zungsfaktoren für die in Kern-, Industrie- und Sondergebieten gemäß § 11 Abs. 3 

BauNVO liegenden Grundstücke sowie die Grundstücke, die überwiegend ge-

werblich genutzt werden, um 0,5. Ob ein Grundstück überwiegend gewerblich 

genutzt wird, bestimmt sich nach dem Verhältnis, in dem die Nutzungen der tat-

sächlichen Geschossflächen zueinanderstehen. Hat die gewerbliche Nutzung 

des Gebäudes nur untergeordnete Bedeutung und bezieht sich die Nutzung 

überwiegend auf die Grundstücksfläche (z. B. Fuhrunternehmen, Betriebe mit 

großen Lagerflächen), ist anstelle der Geschossflächen von den Grundstücksflä-

chen auszugehen. 

 

(8) Gewerblich genutzten Grundstücken stehen Grundstücke gleich, die in ähnlicher 

Weise genutzt werden (z. B. Verwaltungs-, Schul-, Post- und Bahnhofsgebäude, 

Kindergärten und Kirchengebäude, Praxen für freie Berufe). 
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§ 9 

Grundstücke an mehreren Erschließungsanlagen 

 

(1) Grundstücke, die durch mehrere beitragsfähige, nicht zur gemeinsamen Auf-

wandsermittlung (§ 130 Abs. 2 Satz 3 BauGB) zusammengefasste Erschlie-

ßungsanlagen im Sinne von § 127 Absatz 2 Nr. 1 BauGB erschlossen werden, 

sind zu jeder gleichartigen Erschließungsanlage beitragspflichtig. 

 

(2) Sind solche Grundstücke nach den Festsetzungen eines Bebauungsplanes nur 

für Wohnzwecke bestimmt oder werden sie außerhalb von Bebauungsplange-

bieten nur für Wohnzwecke genutzt, wird der der sich nach § 8 Abs. 2 bis 8 die-

ser Satzung ergebende Beitrag nur zu zwei Drittel erhoben. Den übrigen Teil 

trägt die Gemeinde. 

 

(3) Die Ermäßigung nach Absatz 2 gilt nicht, wenn ein Erschließungsbeitrag nur für 

eine Erschließungsanlage erhoben wird und Beiträge für weitere Anlagen weder 

nach den Vorschriften des Baugesetzbuches noch nach vergleichbaren früheren 

Rechtsvorschriften erhoben worden sind und auch künftig nicht erhoben werden. 

 

§ 10 

Kostenspaltung 

 

(1) Ohne Bindung an eine bestimmte Reihenfolge kann der Erschließungsbeitrag 

erhoben werden für 

 

1. den Erwerb oder die Bereitstellung der Erschließungsflächen, 

2. die Freilegung der Erschließungsflächen, 

3. die Herstellung der Straßen, Wege und Plätze ohne Rad- und Gehwege und 

ohne Entwässerungs- und Beleuchtungseinrichtungen, 

4. die Herstellung der sowohl dem Fahrverkehr als auch dem Fußgängerver-

kehr dienenden Verkehrsflächen (Mischflächen) ohne Entwässerungs- und 

Beleuchtungseinrichtungen, 

5. die Herstellung der Gehwege oder eines von ihnen, 

6. die Herstellung der Radwege oder eines von ihnen, 

7. die Herstellung kombinierter Rad- und Gehwege oder eines von ihnen, 

8. die Herstellung der Entwässerungseinrichtungen, 

9. die Herstellung der Beleuchtungseinrichtungen. 
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§ 11 

Merkmale der endgültigen Herstellung von Erschließungsanlagen 

 

(1) Straßen, Wege und Plätze, mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbare Verkehrsanla-

gen, Sammelstraßen und selbständige Parkflächen sind endgültig hergestellt, 

wenn 

 

1. sie an eine dem öffentlichen Verkehr gewidmete Straße angeschlossen sind 

und 

2. sie über betriebsfertige Entwässerungs- und Beleuchtungseinrichtungen ver-

fügen. 

 

Die flächenmäßigen Bestandteile ergeben sich aus dem Bauprogramm. 

 

(2) Die flächenmäßigen Bestandteile der Erschließungsanlage sind endgültig herge-

stellt, wenn 

 

1. Fahrbahnen, Gehwege und Radwege eine Befestigung auf tragfähigem Un-

terbau mit einer Decke aus Asphalt, Beton, Platten, Pflaster aufweisen; die 

Decke kann auch aus einem ähnlichen Material neuzeitlicher Bauweise be-

stehen; 

2. unselbständige und selbständige Parkflächen eine Befestigung auf tragfähi-

gem Unterbau mit einer Decke aus Asphalt, Beton, Platten, Pflaster, Rasen-

gittersteinen aufweisen; die Decke kann auch aus einem ähnlichen Material 

neuzeitlicher Bauweise bestehen; 

3. unselbständige und selbständige Grünanlagen gärtnerisch gestaltet sind; 

4. Mischflächen in den befestigten Teilen entsprechend Nr. 1 hergestellt und die 

unbefestigten Teile gemäß Nr. 3 gestaltet sind. 

 

 

§ 12 

Immissionsschutzanlagen 

 

Bei Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen schädliche Umwelteinwirkungen im 

Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes werden Art, Umfang, Merkmale der 

endgültigen Herstellung sowie Verteilung des beitragsfähigen Erschließungsaufwan-

des durch Satzung im Einzelfall abweichend oder ergänzend geregelt. 
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§ 13 

Vorausleistungen 

 

Die Gemeinde kann für Grundstücke, für die eine Beitragspflicht noch nicht oder nicht 

in vollem Umfang entstanden ist, Vorausleistungen bis zur Höhe des voraussichtli-

chen Erschließungsbeitrages erheben. 

 

 

§ 14 

Beitragspflichtige 

 

(1) Beitragspflichtig ist derjenige, der im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbe-

scheides Eigentümer des Grundstückes ist. Ist das Grundstück mit einem Erb-

baurecht belastet, so ist der Erbbauberechtigte anstelle des Eigentümers bei-

tragspflichtig. Mehrere Beitragspflichtige sind Gesamtschuldner; bei Wohnungs- 

und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entspre-

chend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 

 

(2) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, im Falle des Abs. 1 

Satz 2 auf dem Erbbaurecht und im Falle des Abs. 1 Satz 3 auf dem Wohnungs- 

und Teileigentum. 

 

§ 15 

Fälligkeit 

 

Die festgesetzten Beiträge und Vorausleistungen sind einen Monat nach Bekannt-

gabe des Beitragsbescheides bzw. des Vorausleistungsbescheides fällig. 

 

 

§ 16 

Ablösung des Erschließungsbeitrages 

 

Der Erschließungsbeitrag kann abgelöst werden. Der Ablösungsbetrag bemisst sich 

nach der voraussichtlichen Höhe des nach Maßgabe dieser Satzung zu ermittelnden 

Erschließungsbeitrages. 

 

 

§ 17 

Datenverarbeitung 

 

(1) Die Gemeinde wird im Rahmen der Berechnung und Veranlagung von Beiträgen 

nach dieser Satzung personen- und betriebsbezogene Daten, wie Grundstücks-

bezeichnungen, Grundbuchbezeichnungen, Grundstücksgrößen, Grundstücks-
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nutzungen, Eigentümerverhältnissen, dingliche Rechte und Anschriften von Ei-

gentümern oder dinglich Berechtigten, verarbeiten. 

 

(2) Die entsprechenden Daten werden erhoben von den Beitragspflichtigen, aus 

Auskünften und Unterlagen – wie z. B. der Prüfung des gemeindlichen Vorkaufs-

rechts nach §§ 24 bis 28 BauGB, Bebauungsplänen, Katasterblättern, Liegen-

schaftsbüchern, Grundbüchern, Grundsteuerakten, Erschließungsakten, Einwoh-

nermeldedaten, Abgabendaten, Hausnummernverzeichnissen und Bauakten – 

sowie aus Abrechnungsunterlagen von ausführenden Firmen. Die Gemeinde darf 

sich diese Daten vom Grundbuchamt, den Unterlagen der Bauaufsichtsbehörde 

und des Katasteramtes übermitteln lassen und zum Zwecke der Abgabenerhe-

bung nach dieser Satzung weiterverarbeiten. 

 

(3) Soweit zur Veranlagung zu Beiträgen/Vorausleistungen nach dieser Satzung im 

Einzelfall erforderlich, dürfen auch weitere in den genannten Datenquellen vor-

handene personenbezogene Daten zum Zwecke der Veranlagung nach dieser 

Satzung erhoben, verwendet oder weiter verarbeitet werden. Die vorstehenden 

Bestimmungen gelten entsprechend für die Ablösung des Erschließungsbeitra-

ges. 

 

(4) Die Nutzung und Verarbeitung der Daten erfolgt unter Beachtung der Vorschrif-

ten des Schleswig-Holsteinischen Gesetzes zum Schutz personenbezogener In-

formationen (Landesdatenschutzgesetz – LDSG) sowie der Landesverordnung 

über die Sicherheit und Ordnungsmäßigkeit automatisierter Verarbeitung perso-

nenbezogener Daten (Datenschutzverordnung – DSVO). 

 

§ 18 

Auskunfts- und Anzeigepflicht 

 

Die Beitrags- und Vorausleistungspflichtigen haben der Gemeinde jede Auskunft zu 

erteilen, die für die Festsetzung und Erhebung der Beiträge nach dieser Satzung er-

forderlich ist. Sind auf dem Grundstück Bauten oder sonstige Anlagen vorhanden, 

die die Berechnung des Beitrages beeinflussen können, so hat der Beitragspflichtige 

dies der Gemeinde auf Anforderung unter Vorlage entsprechender Unterlagen mit-

zuteilen. 

 

 

§ 19 

Inkrafttreten 

 

(1) Diese Satzung tritt mit dem Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig 

tritt die Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen der Gemeinde 

Büchen vom 03.07.2007 außer Kraft. 
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(2) Soweit Beitragsansprüche nach den bisher geltenden Satzungsregelungen ent-

standen aber noch nicht bestandskräftig festgesetzt sind, werden diese nach die-

ser Satzung ermittelt. Der Abgabenpflichtige darf jedoch nicht ungünstiger ge-

stellt werden als nach der bisherigen Satzung. 

 

 

Büchen, den ______________ 

 

Gemeinde Büchen 

Der Bürgermeister 

 

 

___________________ 

Uwe Möller 


